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 Veröffentlicht am 23.05.2002

Norm

StGB §144

Rechtssatz

Erpressung scheidet aus, wenn der Täter irrigerweise davon ausgeht, einen Anspruch auf die erstrebte Leistung zu

haben. Hiebei muss sich der Irrtum jedoch darauf beziehen, dass Umstände angenommen werden, aus denen sich in

rechtlicher Wertung ein solcher Anspruch ergeben würde.
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